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HERAUSGEBER:    BÜRGERMEISTERAMT    UNTERMARCHTAL                  A                                      

                                                                                                   

                                                                             
14. November 2025     NR. 23 

Ärztlicher Bereitschaftsdienst                       
An Wochenenden und Feiertagen unter der einheitlichen Rufnummer: 

116 117 
Öffnungszeiten der Notfallpraxis Ehingen: 
nur an Samstag, Sonntag, Feiertag von 09.00 bis 19.00 Uhr 
Zahnärztlicher Notfalldienst (der Notfalldienst beginnt jeweils am Samstag um 
08.00 Uhr und endet am Montag um 08.00 Uhr) 
zu erfragen unter der Telefon-Nummer –  0761 120 120 00  –  
 

Wochenenddienst der Sozialstation „Raum Munderkingen“, 
Kirchhof 3, Munderkingen 
Der Wochenenddienst der Sozialstation Raum Munderkingen ist zu erfragen unter der 
Telefon-Nummer 3882. 

 
Apotheken-Notdienst:  
Der taggenaue Apotheken-Notdienst für Untermarchtal ist abrufbar über  
- Telefon unter 0800 0022833 (kostenfrei aus dem Festnetz) oder über das Handy 
unter 22833 (max. 69 ct/min)  

 www.lak-bw.de/notdienstportal/notdienstkreis.html  
Hinweis: Die gegebenen Informationen über die Notdienste der Apotheken sind 
unverbindlich, da kurzfristige Tausche möglicherweise nicht mehr rechtzeitig  
dargestellt/übermittelt werden können. Der Betreiber dieser Portale/Dienste kann keine 
Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernehmen. Um in Notfällen die  
angegebene Apotheke auch tatsächlich erreichen zu können, ist eine telefonische 
Kontaktaufnahme mit der gewählten Apotheke zu empfehlen. 

 
 

 
 
 

 

Amtsblatt 

 
DER GEMEINDE UNTERMARCHTAL  

http://www.lak-bw.de/notdienstportal/notdienstkreis.html
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Termine auf einen Blick 
 
Samstag, 15.11.2025    Volkstrauertag 

18.00 Uhr    Gemeinde/Frw. Feuerwehr 
    Kameradschaftsmesse anschl. 
    Totengedenken am Ehrenmal 
 
Feuerwehr Gerätehaus    Frw. Feuerwehr Untermarchtal 
19.30 Uhr, Bergst. 4    Jahreshauptversammlung 
 
 
Dienstag, 18.11.2025   Gemeinderatsitzung 
Bahnhofstr. 4 , OG 
 
Dienstag, 25.11.2025   Restmüll und gelber Sack 
 
Mittwoch, 26.11.2025   Frauenkaffee 
Cafe´Maria Hilf 14:30 Uhr   Anmeldung im Rathaus  
 
Donnerstag, 27.11.2025   Biomüll 
 
Vorankündigung 
Samstag, 29.11.2025   Christbaum stellen 
 
 

Wir bitten um Beachtung - Baumaßnahme am Feuerwehrhaus 
Straßenverengung an der Bergstraße wegen den Baumaßnahmen am Feuerwehrhaus 
Wir möchten sie informieren, dass das Befahren der Bergstraße ab Donnerstag 13.11.2025, 
aufgrund der Bauarbeiten am Feuerwehrhaus teilweise beeinträchtigt sein wird. 
Eine Befahrung wird im ganzen Zeitraum möglich sein. Die Fußgänger werden gebeten die 
gegenüberliegende Seite zu benutzen.  
Wir bitte alle Anwohnerinnen und Anwohner um Ihr Verständnis. 
Carmen Härle - Stv. Bürgermeisterin 

 
Verteilung der Gelben Säcke für das kommende Jahr 2026 
 
Die Verteilung der Grundausstattung an „gelben Säcken“ für 2026 für die Haushalte der 
Gemeinde Untermarchtal übernimmt dankenswerter Weise die Abteilung Turnerfrauen. 
Diese Grundverteilung wird im Dezember Anfang Januar erfolgen. 
Unabhängig davon halten die Gemeindeverwaltungen ebenfalls gelbe Säcke vor, falls sie im Laufe des 
Jahres weiteren Bedarf haben. 

Die Bevölkerung wird um Kenntnisnahme gebeten 

 

Gedenkfeier zum Volkstrauertag am Samstag, dem 15.11.2025 

 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 

am kommenden Sonntag, dem 16. November 2025, ist Volkstrauertag.  
Wie in den vergangenen Jahren werden wir die Gedenkfeier bereits am Samstag, dem 
15.11.2025 bei dem Gefallenen-Ehrenmal auf dem Friedhof durchführen.  
 
Die Gedenkfeier beginnt im Anschluss an die Kameradschaftsmesse der Feuerwehr. 
 

Lassen Sie uns gemeinsam innehalten und ein Zeichen für Frieden und Hoffnung setzen. 
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Gemeinderat 

 
Am Dienstag, dem 18.11.2025 findet die nächste Gemeinderatssitzung statt. Die 
Beratung beginnt um 18.30 Uhr im Infozentrum/ Rathaus, Bahnhofstr. 4, 1. OG. 
 

Öffentlich 
 
TOP 1  Protokoll der Sitzung vom 07.10.2025 
TOP 2  Wahl der weiteren Vertreter und persönlichen Stv. in die VV VG  

Munderkingen 
TOP 3  Haushalt – Investitionsprogramm 2026 – Vorberatung 
TOP 4  Feuerwehr - Atemschutz  
TOP 5  Bekanntgaben - Sonstiges 
  
Im Anschluss erfolgt eine nicht öffentliche Sitzung 

 
 

Kindergarten St. Peter und Kindertagespflege Sonnenschein – Wichtige 
Information zur Übernahme der Trägerschaft durch die Gemeinden 

Untermarchtal und Lauterach 
 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger der Gemeinden Untermarchtal und Lauterach, 
 
ab dem 01. Januar 2026 werden die Gemeinde Untermarchtal und die Gemeinde Lauterach die 

Trägerschaft des Kindergartens St. Peter sowie der Kindertagespflege Sonnenschein, als Pflichtaufgabe 

der Gemeinde, von der Genossenschaft der Barmherzigen Schwestern vom hl. Vinzenz von Paul in 

Untermarchtal e.V. übernehmen. Diese Entscheidung wurde durch die Gemeinderäte der beiden 

Gemeinden nach sorgfältiger Prüfung und in enger Zusammenarbeit mit allen Beteiligten getroffen. 

Die Übernahme der Trägerschaft durch die Gemeinden erfolgt aus verschiedenen Gründen: 

• Beschlossener Rückzug aus der Kinderbetreuung durch die Genossenschaft der 
Barmherzigen Schwestern: Aufgrund struktureller und betriebswirtschaftlicher Änderungen 
innerhalb der Genossenschaft der Barmherzigen Schwestern vom hl. Vinzenz von Paul in 
Untermarchtal e.V.  
wurde innerhalb des Ordens beschlossen, dass die bisherigen Angebote der Kinderbetreuung 
durch  
Kindertagespflege sowie Kindergarten nicht mehr geleistet werden können. 

• Sicherstellung einer weiterhin qualitativ hochwertigen Betreuung: Die 

Gemeinden möchten auch künftig sicherstellen, dass für alle Kinder in unserer Gemeinde die 
gewohnt qualitativ hochwertige Betreuung erhalten bleibt. 

Was ändert sich für die Kinder und Eltern? 

• Keine Veränderung der Betreuung: Für die Kinder und Eltern wird sich mit der 

Übernahme durch die Gemeinden in der Betreuung nichts ändern. Die gewohnten 
Öffnungszeiten, das pädagogische Konzept sowie die Mitarbeitenden bleiben unverändert 
bestehen. Sollte es zukünftig Anpassungen geben, werden wir Sie rechtzeitig informieren. 

• Gebührenstruktur: Künftig werden die Gemeinden gemäß den gesetzlichen Vorgaben über 

die Gebührenstruktur entscheiden. Weitere Informationen zur Gebührenordnung werden wir 
Ihnen im Falle von notwendigen Änderungen rechtzeitig mitgeteilt. 

• Kommunikation: Wir möchten den Dialog mit Ihnen weiterhin offen und auf Augenhöhe 

pflegen. Bei Fragen oder Anliegen können Sie sich jederzeit an das Team des Kindergartens 
oder an die Gemeinde Untermarchtal als direkte Ansprechpartner wenden. 
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Gemeinsam wollen wir sicherstellen, dass unsere Kindertagespflege Sonnenschein und unser 

Kindergarten St. Peter auch in Zukunft ein Ort bleibt, an dem Kinder liebevoll und kompetent betreut 

werden. 

Der Rückzug der Klosterverwaltung aus der Trägerschaft bedeutet für die Gemeinde auch eine 

zusätzliche Belastung. Es ist jedoch sehr gut nachvollziehbar, warum dieser Schritt notwendig wurde.  

Wir bedanken uns bei der Genossenschaft der Barmherzigen Schwestern vom Heiligen Vinzenz von Paul 

für die über viele Jahre als Unterstützung für die Gemeinde erbrachten Leistungen zur Betreuung 

unserer Kinder und die immer sehr partnerschaftliche Vorgehensweise. 

 

Für die Gemeinde Untermarchtal    Für die Gemeinde Lauterach 

 

Carmen Härle   Bernd Maier 
stellvertretende Bürgermeisterin    stellvertretender Bürgermeister  
in Vertretung für Herrn Bürgermeister Bernhard Ritzler   in Vertretung für Herrn Bürgermeister Bernhard Ritzler 

 

 
 

Bekanntmachungen der Gemeinde Untermarchtal 
  
Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Parteien, Wählergruppen u.a.  
bei Wahlen und Abstimmungen  
Gemäß § 50 Absatz 1 Bundesmeldegesetz (BMG) in der seit 1. November 2015 geltenden Fassung darf die 
Meldebehörde Parteien, Wählergruppen und anderen Trägern von Wahlvorschlägen im Zusammenhang mit 
Wahlen und Abstimmungen auf staatlicher und kommunaler Ebene in den sechs der Wahl oder Abstimmung 
vorangehenden Monaten so genannte Gruppenauskünfte aus dem Melderegister erteilen.  
Die Auswahl ist an das Lebensalter der betroffenen Wahlberechtigten gebunden. Die Auskunft umfasst den 
Familiennamen, Vornamen, Doktorgrad und derzeitige Anschriften sowie, sofern die Person verstorben ist, 
diese Tatsache. Die Geburtsdaten der Wahlberechtigten dürfen dabei nicht mitgeteilt werden. Die Person 
oder Stelle, der die Daten übermittelt werden, darf diese nur für die Werbung bei einer Wahl oder 
Abstimmung verwenden und hat sie spätestens einen Monat nach der Wahl oder Abstimmung zu löschen 
oder zu vernichten.  
Die Wahlberechtigten haben das Recht, der Datenübermittlung zu widersprechen. Der Widerspruch 
kann bei der Gemeindeverwaltung Untermarchtal, Bahnhofstr. 4, 89617 Untermarchtal, eingelegt 
werden. Bei einem Widerspruch werden die Daten nicht übermittelt. Der Widerspruch gilt bis zu seinem 
Widerruf.  
 

Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten aus Anlass von Alters- oder Ehejubiläen an 
Mandatsträger, Presse oder Rundfunk und gegen die Datenübermittlung an das 
Staatsministerium  
Verlangen Mandatsträger, Presse oder Rundfunk Auskunft aus dem Melderegister über Alters- oder 
Ehejubiläen von Einwohnern, darf die Meldebehörde nach § 50 Absatz 2 Bundesmeldegesetz (BMG) 
Auskunft erteilen über Familiennamen, Vornamen, Doktorgrad, Anschrift sowie Datum und Art des 
Jubiläums. Altersjubiläen sind der 70. Geburtstag, jeder fünfte weitere Geburtstag und ab dem 100. 
Geburtstag jeder folgende Geburtstag; Ehejubiläen sind das 50. und jedes folgende Ehejubiläum.  
Die Meldebehörde übermittelt darüber hinaus gemäß § 12 der Meldeverordnung dem Staatsministerium zur 
Ehrung von Alters- und Ehejubilaren durch den Ministerpräsidenten Daten der Jubilarinnen und Jubilare aus 
dem Melderegister. Davon umfasst sind zum Beispiel der Familienname, Vornamen, Doktorgrad, Geschlecht, 
die Anschrift sowie das Datum und die Art des Jubiläums. Die betroffenen Personen, deren Daten 
übermittelt werden, haben das Recht, der Datenübermittlung zu widersprechen. Der Widerspruch 
kann bei der Gemeindeverwaltung Untermarchtal, Bahnhofstr. 4, 89617 Untermarchtal, eingelegt 
werden. Bei einem Widerspruch werden die Daten nicht übermittelt. Der Widerspruch gilt bis zu seinem 
Widerruf.  
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Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Adressbuchverlage  
Die Meldebehörde darf gemäß § 50 Absatz 3 Bundesmeldegesetz (BMG) Adressbuchverlagen zu allen 
Einwohnern, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, Auskunft erteilen über den Familiennamen, Vornamen, 
Doktorgrad und derzeitige Anschriften. Die übermittelten Daten dürfen nur für die Herausgabe von 
Adressbüchern (Adressenverzeichnisse in Buchform) verwendet werden. Der Widerspruch kann bei der 
Gemeindeverwaltung Untermarchtal, Bahnhofstr. 4, 89617 Untermarchtal, eingelegt werden. Bei einem 
Widerspruch werden die Daten nicht übermittelt. Der Widerspruch gilt bis zu seinem Widerruf.  
 

Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an eine öffentlich-rechtliche  
Religionsgesellschaft  
Die Meldebehörde übermittelt die in § 42 Bundesmeldegesetz (BMG), § 6 des baden-württembergischen  
Ausführungsgesetzes zum Bundesmeldegesetz und § 18 Meldeverordnung aufgeführten Daten der 
Mitglieder einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft an die betreffenden Religionsgesellschaften.  
Die Datenübermittlung umfasst auch die Familienangehörigen (Ehegatten, minderjährige Kinder und die 

Eltern von minderjährigen Kindern), die nicht derselben oder keiner öffentlich-rechtlichen 4 
Religionsgesellschaft angehören. Die Datenübermittlung umfasst zum Beispiel Angaben zu Vor- und 
Familiennamen, früheren Namen, Geburtsdatum und Geburtsort, Geschlecht oder derzeitigen Anschriften. 
Die Familienangehörigen haben gemäß § 42 Absatz 3 Satz 2 BMG das Recht, der Datenübermittlung zu 
widersprechen. Der Widerspruch gegen die Datenübermittlung verhindert nicht die Übermittlung von Daten, 
die für Zwecke des Steuererhebungsrechts benötigt werden. Diese Zweckbindung wird der öffentlich-
rechtlichen Gesellschaft als Datenempfänger bei der Übermittlung mitgeteilt. Der Widerspruch kann bei der 
Gemeindeverwaltung Untermarchtal, Bahnhofstr. 4, 89617 Untermarchtal, eingelegt werden. Bei einem 
Widerspruch werden die Daten nicht übermittelt.  
Der Widerspruch gilt bis zu seinem Widerruf.  
 

Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an das Bundesamt für das Personalmanagement 
der Bundeswehr  
Zum Zwecke der Übersendung von Informationsmaterial der Bundeswehr übermitteln die Melde-behörden 
dem Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr aufgrund § 58c Absatz 1 Satz 1 des 
Soldatengesetzes jeweils zum 31.03. des Folgejahres personenbezogene Daten der Personen mit deutscher 
Staatsangehörigkeit, die im Jahr 2027 volljährig werden (Geburtsjahrgang 2009). Nach § 58b des 
Soldatengesetzes können sich Frauen und Männer, die Deutsche im Sinne des Grundgesetzes sind, 
verpflichten, freiwilligen Wehrdienst zu leisten, sofern sie hierfür tauglich sind. Es handelt sich um folgende 
Daten: Familiennamen, Vornamen und die gegenwärtige Anschrift.  
Die betroffenen Personen, deren Daten übermittelt werden, haben das Recht der Datenübermittlung 
schriftlich oder im Rahmen einer persönlichen Vorsprache zu widersprechen. Der Widerspruch kann 
bei der Gemeindeverwaltung Untermarchtal, Bahnhofstr. 4, 89617 Untermarchtal, eingelegt werden. 
Bei einem Widerspruch werden die Daten nicht übermittelt. Der Widerspruch gilt bis zu seinem Widerruf.  

 
 

Landratsamt Alb-Donau-Kreis - Pressemitteilungen 
 

 

Fachvortrag für Eltern:  
„Stark gegen Sucht – wie wir unsere Kinder schützen können“ 

 
Sucht und Drogen sind Themen, die viele Familien beschäftigen. Kinder und Jugendliche kommen in einer 
schnelllebigen Gesellschaft häufig früh mit legalen wie auch mit illegalen Suchtmitteln in Kontakt. Die 
Vortragsreihe bietet Eltern die Möglichkeit, sich umfassend zu informieren, Fragen zu stellen und sich mit 
anderen auszutauschen. 
Expertinnen und Experten der Suchtberatung sowie der Polizei gehen in ihren Beiträgen auf verschiedene 
Aspekte ein: Sie erläutern Risiken und Gefahren im Zusammenhang mit Suchtmitteln und zeigen auf, wie 
Anzeichen problematischen Konsums oder von Suchtverhalten frühzeitig erkannt werden können. Gleichzeitig 
geben sie Tipps, wie Eltern ihre 
Kinder stärken und unterstützen können, klare Grenzen zu ziehen und „Nein“ zu sagen. Ein weiteres Thema 
ist, wie innerhalb der Familie ein offenes und vertrauensvolles Gesprächsklima entsteht. Außerdem werden 
konkrete Hilfsangebote für Eltern und Jugendliche vorgestellt. Ergänzend erfahren die Teilnehmenden 
Wissenswertes zur Stoffkunde, zu rechtlichen Fragen – vom Jugendschutzgesetz über das 
Betäubungsmittelgesetz bis hin zum Führerscheinrecht – sowie zu polizeilichen Maßnahmen im Bereich der 
Prävention. 
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Im Anschluss an die Vorträge gibt es Gelegenheit, eigene Fragen direkt an die Fachleute zu richten. Die 
Teilnahme ist kostenfrei. 
 
Die Termine der Vortragsreihe sind:  

▪ am Montag, 17. November 2025, in Ulm (m25, Münsterplatz 25),  
▪ am Montag, 2. Februar 2026, in Blaubeuren (Stadthalle, Alberstraße 9),  
▪ am Montag, 9. März 2026, in Dornstadt (Bürgersaal, Im Mittelbühl 25),  
▪ am Montag, 23. März 2026, in Ehingen (St.-Michael-Gemeindehalle, Am Wenzelstein 59) sowie  
▪ am Montag, 27. April 2026, erneut in Ulm (m25, Münsterplatz 25).  

 
Beginn ist jeweils um 19 Uhr. 
Anmeldungen nimmt die Beauftragte für Suchtprävention Ulm/Alb-Donau-Kreis, Andrea Rösch, per E-Mail 
entgegen: andrea.roesch@alb-donau-kreis.de. 

 

Wege zum Bio-Betrieb –  

Chancen und Herausforderungen der Umstellung 

 
Vor der Umstellung auf ökologische Landwirtschaft stellen sich Landwirtinnen und Landwirten viele Fragen: 
Ist der Ökolandbau etwas für mich und meinen Betrieb? Was bedeutet die Umstellung? Wie gehe ich vor? 
Welche Förderung bekomme ich? Wie kann ich meine Produkte vermarkten?  
Auf diese Fragen geht eine Online-Veranstaltung unter dem Motto „Wege zum Bio-Betrieb – Chancen und 
Herausforderungen der Umstellung“ am Mittwoch, den 26. November 2025, von 19:00 bis etwa 21:30 Uhr 
ein. Organisiert wird diese durch das Landwirtschaftsamt des Alb-Donau-Kreises, das Kreislandwirtschaftsamt 
Reutlingen und das Landwirtschaftsamt des Landkreises Esslingen.  
Verschiedene Referentinnen und Referenten informieren über rechtliche Vorgaben und aktuelle 
produktionstechnische Rahmenbedingungen. Matthäus Ströbele vom Landwirtschaftsamt Alb-Donau-Kreis 
gibt zunächst eine allgemeine Einführung in die ökologische Landwirtschaft, die EU-Öko-Verordnung und den 
formellen Ablauf der Umstellung auf Ökolandbau. Philip Köhler (Naturland-Beratung) und Martin Weiß 
(Bioland-Beratung) stellen anschließend die praktische Umsetzung im landwirtschaftlichen Betrieb vor.  
Interessierte können sich bis zum 23. November 2025 über folgenden Link oder QR-Code anmelden: 
https://join.next.edudip.com/de/webinar/20258/2549061.  

 

Wenn Sucht die Familie und das Umfeld trifft: 
Informationsveranstaltung in Ulm-Söflingen am 29. November 

 
Sucht betrifft nicht nur die Betroffenen selbst, sondern auch Angehörige und das soziale Umfeld. 
Unabhängig von Alter, Geschlecht oder sozialem Status kann eine Suchterkrankung jede Familie treffen. 
Dennoch ist das Thema vielfach noch tabuisiert, was es erschwert, Hilfe zu suchen und anzunehmen. 
Um auf die Auswirkungen von Sucht aufmerksam zu machen und Wege aus der Krise aufzuzeigen, 
findet am Samstag, 29. November 2025, eine öffentliche Informationsveranstaltung im Katholischen 
Pfarrheim Mariä Himmelfahrt in Ulm-Söflingen (Harthauser Str. 36) statt. Beginn ist um 15 Uhr, das 
Ende gegen 17.30 Uhr. 
Das Programm umfasst einen Impulsvortrag von Carina Mall von der Suchtberatungsstelle Caritas Ulm-
Alb-Donau sowie ein szenisches Spiel des Theater SNF (Sarah Gros) mit dem Titel „Was Angehörige 
erleben“. Zudem gibt es die Möglichkeit zum Austausch über verschiedene Hilfs- und 
Unterstützungsangebote für Betroffene und Angehörige. 
Die Veranstaltung wird vom Kreuzbund-Diözesanverband Rottenburg/Stuttgart e.V. gemeinsam mit der 
Beauftragten für Suchtprävention für Ulm und den Alb-Donau-Kreis organisiert. Alle Interessierten sind 
herzlich eingeladen, teilzunehmen. 

 

Straßenreparaturarbeiten auf der B 28 bei Blaustein: Sperrung in Fahrtrichtung Ulm 

 
Auf der Bundesstraße 28 zwischen der Einmündung der K 7383 (beim „Schwarzbrenner“) und der 
Einmündung der L 1239 in Blaustein werden in der Kalenderwoche 47 Straßenreparaturarbeiten 
durchgeführt. Die Arbeiten beginnen voraussichtlich am Montag, 17. November 2025, und dauern 
maximal drei Arbeitstage. Sie dienen der Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit. Während dieser Zeit 
ist die Fahrtrichtung Ulm gesperrt. Der Verkehr aus Richtung Blaubeuren wird über die K 7387, Arnegg 
und die L 1244 nach Blaustein umgeleitet. Der Verkehr in Fahrtrichtung Blaubeuren kann während der 
Arbeiten weiterhin fließen. Je nach Baufortschritt wird jeweils eine der beiden Fahrspuren befahrbar sein. 

 

https://join.next.edudip.com/de/webinar/20258/2549061
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 16. Deutscher Gefahrstoffschutzpreis (GSP) Sicher. Besser. Arbeiten: 
Innovationen und Beispiele für die Arbeit mit Gefahrstoffen gesucht  

Beschäftigte vor Gefahrstoffen schützen, Innovationen fördern  
 
Viele Beschäftigte sind Gefahrstoffen am Arbeitsplatz ausgesetzt. Die Gefahrstoffverordnung und das 
technische Regelwerk bilden den rechtlichen Rahmen zum Umgang mit diesen Stoffen. Wir suchen Ihre 
guten Beispiele, um Beschäftigte bestmöglich vor diesen Risiken zu schützen, und Lösungen, Innovationen 
oder praktische Hilfestellungen aus den Arbeitsbereichen Industrie, Handwerk und Dienstleistung für den 
Praxistransfer.  
Wettbewerb  
Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales wird im Jahr 2026 zum sechzehnten Mal den Deutschen 
Gefahrstoffschutzpreis in Höhe von 10.000 Euro verleihen. Unter dem Motto „Sicher. Besser. Arbeiten“ 
zeichnen wir neue Ideen und Anregungen aus, um Risiken zu vermeiden. Wir möchten diese öffentlich 
bekannt machen, damit weitere Unternehmen davon profitieren und Sicher. Besser. Arbeiten. können.  
Ausgezeichnet werden insbesondere vorbildliche praktische Problemlösungen und Initiativen, die 
Beschäftigte vor Gefahrstoffen schützen.  
Die Problemlösung soll sich in die Maßnahmenhierarchie des „STOP-Prinzips“ (s. TRGS 500) einordnen – 
konkret in die Stufen S, T und O. P als Persönliche Schutzmaßnahmen ist die letzte Stufe in der 
Maßnahmenhierarchie und wird nicht als beste Lösung gesehen.  
1. Substitution, zum Beispiel das Ersetzen eines Gefahrstoffs durch einen anderen Stoff oder ein 

technisches Verfahren, der oder das insgesamt zu einer geringeren Gefährdung führt;  
2. Technische Schutzmaßnahmen, zum Beispiel das Arbeiten im geschlossenen System oder das Absaugen 

von Gefahrstoffen;  
3. Organisatorische Schutzmaßnahmen, zum Beispiel Initiativen im Bereich der Schulung und 

Unterweisung oder das Festlegen von Wartungsplänen.  
Wer kann sich bewerben? 
Teilnehmen können Einzelpersonen, Personengruppen sowie Organisationen und Unternehmen. 
Angesprochen sind hier vor allem die Branchen Recycling- und Kreislaufwirtschaft, Baugewerbe, 
Chemieindustrie, Holzwirtschaft, Metallindustrie sowie Verkehr und Logistik. 
Teilnahmebedingungen 
Bewerbungen können bis einschließlich 31. März 2026 unter gefahrstoffschutzpreis@baua.bund.de 
eingereicht werden. 
Die Unterlagen sollen die Vorstellung der Idee sowie eine Beschreibung des Teilnehmers oder der 
Teilnehmerin, der Art der durchgeführten Maßnahmen und der erreichten bzw. erwarteten Verbesserung 
enthalten. Bitte verwenden Sie das Bewerbungsformular. Eingereichte Unterlagen werden nicht 
zurückgesandt. Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin ist berechtigt, die eingereichten 
Beiträge öffentlich darzustellen. Die Preisträger werden bis spätestens Ende Juli 2026 benachrichtigt. 
Jury 
Über die Vergabe des Preises entscheidet eine unabhängige Jury. 
Preisverleihung 
Die Preisverleihung erfolgt im Herbst 2026. Die prämierten Beiträge werden in Form von Filmen und eines 
Posters öffentlich gezeigt sowie in der DASA Arbeitswelt Ausstellung in Dortmund vorgestellt. Den 
Preisträgern wird die Möglichkeit gegeben, sich bei einschlägigen Veranstaltungen zu präsentieren. 
Rechtsweg 
Im Zusammenhang mit der Teilnahme am Wettbewerb um den Deutschen Gefahrstoffschutzpreis ist der 
Rechtsweg ausgeschlossen. 
Was ist der Gefahrstoffschutzpreis? 
Der Deutsche Gefahrstoffschutzpreis (GSP) wird alle zwei Jahre vom Bundesministerium für Arbeit und 
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Soziales (BMAS) ausgelobt. Organisiert wird er von der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 
(BAuA), die die Geschäfte des Ausschusses für Gefahrstoffe (AGS) führt. Der Gefahrstoffschutzpreis 
honoriert seit 30 Jahren vorbildliche und wegweisende Aktivitäten zum Schutz vor Gefahrstoffen. 
Ansprechpartnerin:  
Judith kleine Balderhaar Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin  
Gruppe 4.I.1 „Gefahrstoffmanagement“  
Friedrich-Henkel-Weg 1-25, 44149 Dortmund  
Telefon: (02 31) 90 71-2594 gefahrstoffschutzpreis@baua.bund.de  

www.gefahrstoffschutzpreis.de www.baua.de 
 
 

Bekanntmachung 
Zweckverband Interkommunales Gewerbegebiet Munderkingen 

 

Aufgrund des § 5 in Verbindung mit § 21 Abs. 2 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit 
(GKZ) in der aktuell gültigen Fassung hat die Verbandsversammlung am 16.09.2025 folgende 
Satzung beschlossen: 
 

6. Satzung vom 16.09.2025 zur Änderung der Verbandssatzung vom 
25.08.1995 

§ 1 
§ 13 erhält folgende Fassung: 
(1) Öffentliche Bekanntmachungen vom Zweckverband interkommunales Gewerbegebiet  

Munderkingen erfolgen durch Bereitstellung im Internet unter www.munderkingen.de, soweit 
gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Als Tag der Bekanntmachung gilt der Tag der 
Bereitstellung. Die Wortlaute der öffentlichen Bekanntmachung können bei der 
Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen von jedermann während der Öffnungszeiten 
kostenlos eingesehen werden; sie werden gegen Kostenerstattung als Ausdruck zur 
Verfügung gestellt oder unter Angabe der Bezugsadresse postalisch übermittelt. 

(2) Abweichend von Absatz 1 erfolgen öffentliche Bekanntmachungen vom Zweckverband 
interkommunales Gewerbegebiet Munderkingen zu Bauleitplänen, solange die Regelung der 
§§ 3, 4a und 10 Baugesetzbuch (ergänzende Internetbekanntmachung) gilt oder aufgrund 
anderer sondergesetzlicher Bestimmungen, zusätzlich in den Amtsblättern der 
Mitgliedsgemeinden. Als Tag der Bekanntmachung gilt der Erscheinungstag der letzten 
Veröffentlichung in einem Amtsblatt einer Mitgliedsgemeinde. 

 
§ 2 

Diese Satzung tritt am Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
 
Ausgefertigt 
Munderkingen, den 16.09.2025 

Thomas Schelkle  
Verbandsvorsitzender 
 
Hinweis: 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für Baden-
Württemberg oder auf Grund der Gemeindeordnung (GemO) beim Zustandekommen dieser Satzung wird 
nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder elektronisch innerhalb eines Jahres seit 
der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen geltend 
gemacht worden ist. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, 
wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung und die Bekanntmachung der 
Satzung verletzt worden sind. 

 

 
 
 
 
 
 

http://www.gefahrstoffschutzpreis.de/
http://www.munderkingen.de/
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Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen 

Bekanntmachung 

Sitzung der Verbandsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen  
 
Die nächste öffentliche Sitzung der Verbandsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft 
Munderkingen findet am 

Dienstag, den 25.11.2025, 17:30 Uhr 

in der Aula Schillerschule, 89597 Munderkingen  

statt. 
Tagesordnung 

öffentlich 

1. Bekanntgabe - Zusammensetzung Verbandsversammlung der VGM 

2. Bekanntgabe der in der Sitzung am 01.10.2025 gefassten Beschlüsse 

3. 16. Änderung der 1. Teilfortschreibung 2030 des Flächennutzungsplans der  
Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen (Gemarkung Emerkingen, Areal Kindergarten)  

- Entwurfsbeschluss  

4. 17. Änderung der 1. Teilfortschreibung 2030 des Flächennutzungsplans der  
Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen (Gemarkung Untermarchtal, Solarpark)  

- Aufstellungsbeschluss und frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden und 
sonstigen Trägern öffentlicher Belange gemäß §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB  

5. 21. Änderung der 1. Teilfortschreibung 2030 des Flächennutzungsplans der  
Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen (Gemarkung Oberstadion, Bruckäcker)  

- Entwurfsbeschluss 

6. 22. Änderung der 1. Teilfortschreibung 2030 des Flächennutzungsplans der  
Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen (Gemarkung Unterwachingen, Am Pfarrgarten II)  

- Aufstellungsbeschluss und frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden und 
sonstigen Trägern öffentlicher Belange gemäß §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB 

7. 24. Änderung der 1. Teilfortschreibung 2030 des Flächennutzungsplans der  
Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen (Gemarkung Emerkingen, Stützen V)  

- Kenntnisnahme 

8. 25. Änderung der 1. Teilfortschreibung 2030 des Flächennutzungsplans der  
Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen (Gemarkung Unterwachingen, Erweiterung 
Emerkinger Straße)  

- Aufstellungsbeschluss und frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden und 
sonstigen Trägern öffentlicher Belange gemäß §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB 

9. 26. Änderung der 1. Teilfortschreibung 2030 des Flächennutzungsplans der  
Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen (Gemarkung Untermarchtal, Freiherr von Speth-
Str.)  

- Kenntnisnahme 

10. 14. Änderung der 1. Teilfortschreibung 2030 des Flächennutzungsplans der  
Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen (Gemarkung Rottenacker, Freiflächen-
Photovoltaikanlage Leib-/Brünnelesäcker)  

- Entwurfsbeschluss  

11. 19. Änderung der 1. Teilfortschreibung 2030 des Flächennutzungsplans der  
Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen (Gemarkung Lauterach und Rechtenstein, 
Solarpark Lauterach und Rechtenstein)  

- Entwurfsbeschluss 

12. 23. Änderung der 1. Teilfortschreibung 2030 des Flächennutzungsplans der  
Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen (Gemarkung Emeringen, Solarpark)  
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- Aufstellungsbeschluss und frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden und 
sonstigen Trägern öffentlicher Belange gemäß §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB 

13. Feststellung des Jahresabschlusses 2022 mit Festsetzung der endgültigen Verwaltungs- und 
Betriebskostenumlage 

14. Haushaltsplan und Haushaltssatzung 2026 

15. 19. Änderung der Verbandssatzung – Aufnahme Gemeinde Oberstadion zum 
Verbandsstandesamt VG Munderkingen 

16. Verschiedenes 

 

Es schließt sich eine nichtöffentliche Sitzung an. 
 
Munderkingen, 13.11.2025 
gez. 
Thomas Schelkle 

Verbandsvorsitzender 

 

 
 
 

 
 

Agentur für Arbeit am 25. November geschlossen: Am Dienstag, den 25. November bleibt die 
Agentur für Arbeit Ulm wegen einer dienstlichen Veranstaltung geschlossen. Die Schließung betrifft auch 
die Geschäftsstellen der Arbeitsagentur in Biberach und Ehingen sowie das Ulmer 
Berufsinformationszentrum. Antragstellern entstehen daraus keinerlei rechtliche Nachteile, da alle 
Anliegen jederzeit auch online erledigt werden können. Persönliche Vorsprachen sind mit Termin am 
Folgetag wieder möglich. Sofern Fristen einzuhalten sind, zählt das Datum der Terminbuchung. Persönliche 
Vorsprachen sind am Folgetag wieder möglich. Bitte beachten Sie, dass dafür vorab eine Terminbuchung 
notwendig ist. Hinweis:Termine und die digitalen Serviceangebote gibt es auf 
www.arbeitsagentur.de/eservices oder auf www.arbeitsagentur.de/vor-ort/Ulm. Telefonisch werden 
Termine unter der gebührenfreien Rufnummer 0800 4 5555 00 montags bis donnerstags von 08:00 bis 
18:00 Uhr und freitags von 08:00 bis 14:00 Uhr vergeben. Über die Kunden-App BA-mobil ist eine 
Kontaktaufnahme rund um die Uhr möglich.  

 
 

http://www.arbeitsagentur.de/eservices
http://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/Ulm
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SCHULE 
 

 
In Obermarchtal zum Abitur 

 
Das Franz-von-Sales-Aufbaugymnasium führt Schülerinnen und Schüler nach der mittleren Reife 
oder Klasse 9 bzw. 10 an einem Gymnasium/GMS in drei Jahren zum Abitur. Gearbeitet wird nach 
dem „Marchtaler Plan“, dem pädagogischen Konzept der Kath. Freien Schulen der Diözese 
Rottenburg-Stuttgart. Neben dem persönlichen Lernumfeld prägen Elemente wie der Vernetzte 
Unterricht, das Sozialpraktikum und der Seminarkurs PTF das Profil der Schule. Begleitete 
Studierzeiten und regelmäßige Lernentwicklungsgespräche rhythmisieren den Schulalltag und 
begleiten unsere Schülerinnen und Schüler auf ihrem Weg zum Abitur. Als spätbeginnende zweite 
Fremdsprache wird ab der Eingangsklasse Spanisch unterrichtet. 
Am Dienstag, 25.11.2025 findet unser Infotag von 18 bis 21 Uhr für alle Interessierten und 
deren Eltern statt. Hier bietet sich die Gelegenheit unsere Schule kennenzulernen und mit 
Lehrkräften oder SchülerInnen ins Gespräch zu kommen. In zwei Vorträgen (18:00 Uhr und 19:30 
Uhr) informiert die Schulleitung über das Schulkonzept und die Aufnahmebedingungen. 
Auch für Verpflegung ist gesorgt. 
Anmeldeschluss ist der 1. März 2026.  
Weitere Auskünfte unter fvs-schule.de/schulen/aufbaugymnasium 
sowie telefonisch unter 07375/959-300 

 

Vereinsmitteilungen 

 
Christbaumaufstellen am Samstag, dem 29. November 2025        
 
Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger,  
 
am Samstag, dem 29. November 2025 wird die Vereinegemeinschaft die Aufstellung des 
Christbaums vor dem Infozentrum feiern. So können Sie ab 16.00 Uhr den letzten 
Vorbereitungen beiwohnen und die Angebote studieren.  
Um ca. 16.30 Uhr werden die Kindergartenkinder dann offiziell die Veranstaltung eröffnen. 
Anschließend folgt ein Beitrag der Grundschule Untermarchtal. 
 
Angeboten werden: 
Heiße und kalte Getränke, sowie leckere Speisen. 
 
Die Veranstalter möchten Sie zu dieser Zusammenkunft sehr herzlich einladen. 

 
Über Ihren Besuch freuen wir uns.  

Ihre Vereinegemeinschaft 
 
 

ACHTUNG: am Sonntag 14. Dezember 2025 findet der diesjährige 
Nikolaus Brunch in der Mehrzweckhalle Untermarchtal statt. 

Ihre Narrenzunft Untermachtal 
Anmeldung – siehe letzte Seite 
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Volkstrauertag, Totenehrung 
 
Untermarchtal. (hi) Der Volkstrauertag mit Ehrung der Toten wird am Samstag,  
15. November 25 im Anschluss an die Messfeier beim Friedhof-Ehrenmal für die Gemeinde 
stattfinden. Zuvor um 18 Uhr beginnt die Messfeier in der St. Andreas-Pfarrkirche die auch 
gleichzeitig als Totengedenkmesse für die verstorbenen Feuerwehrkameraden gehalten wird. 
Zu beiden Veranstaltungen lädt die Gemeinde Untermarchtal sowie die Freiwillige Feuerwehr 
Untermarchtal herzlich ein. 
------------------------------------- 
Jahreshauptversammlung der Feuerwehr 
Untermarchtal. (hi) Am Samstag, 15. November 25 um 19.30 Uhr findet die 
Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Untermarchtal im Gerätehaus statt. Berichte, 
Grußwort der stellv. Bürgermeisterin sowie Ehrungen stehen auf der Tagesordnung.  
Es ergeht herzliche Einladung. 

 

 

FC Marchtal 
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Was sonst noch interessiert 
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LandFrauenverein Obermarchtal und Umgebung 
 
Weihnachtsmarkt Stuttgart 
Am Freitag, 28.11.2025, besuchen wir den Weihnachtsmarkt in Stuttgart. 
Abfahrt:  
13.00 Uhr Untermarchtal/ Infozentrum 
13.05 Uhr Obermarchtal/ Gasthaus Adler 
13.10 Uhr Reutlingendorf/ Haltestelle 
Rückkehr: 
Ca. 20.30 Uhr 
Kosten: 22,- € p.P. 
 
Anmeldung über WhatsApp oder bei Jessica Faad (Tel. 07375 – 922 642) 
 
Zeit der Achtsamkeit 
So lautet das Motto für unsere Adventsfeier am Mittwoch, 03.12.25 um 14.00 Uhr im 
Dorfgemeinschaftshaus O´marchtal. Mit Singen, Gedichten und Geschichten wollen wir einen 
besinnlichen Nachmittag miteinander verbringen. Auch das Gespräch und der persönliche 
Austausch sollen nicht zu kurz kommen.  
Kaffee und Kuchen runden den Tag kulinarisch ab. Frauen aus Reutlingendorf backen diesmal die 
leckeren Kuchen. 
 
Anmeldung (s.o.) 
 
Ich freue mich auf nette Begegnungen 
Vorsitzende Andrea Fischer 
 

  

 

 



 
-16- 

Einladung 
Zur Mitgliederversammlung der CDU Obere Donau am Freitag, den 28.11.2025 von 19.00 Uhr bis 
21.00 Uhr im Gemeindehaus Rechtenstein (Sommerberg 1, 89611 Rechtenstein) 
Folgende Punkte sind vorgesehen: 

1. Begrüßung 
2. Wahl des Versammlungsleiters, des Schriftführers und der Zählkommission 
3. Berichte 

a. des Vorsitzenden 
b. des Schriftführers 
c. des Schatzmeisters 
d. der Kassenprüfer 

4. Aussprache und Entlastung 
5. Wahlen: 
6. Aktuelles aus der Landes- und Bundespolitik 
7. Verschiedenes 

Wir freuen uns auf ein zahlreiches Erscheinen und laden Sie und Ihre/n Partner/in anschließend zum 
gemeinsamen Vesper ein und freuen uns auf den Austausch 
Mit besten Grüßen 
Ihr Sebastian Uhl-Siegle 
 
 

 

 



 

           0               Kirchliche Mitteilungen  

    und Gottesdienstordnung        

    St. Andreas 
    Untermarchtal und Gütelhofen 
Pfarramt St. Andreas, Kirchweg 2, 89617 Untermarchtal 

Pfarramt Untermarchtal:  Tel. 07393-917588/ Fax 07393-917589     

  E-Mail: StAndreas.Untermarchtal@drs.de 

Öffnungszeiten (Frau Bank): Donnerstag 16.00 Uhr bis 18.00 Uhr 

Pfarramt Obermarchtal:  Tel. 07375-92131/Fax 07375-92132 

  E-Mail: StPetrusundPaulus.Obermarchtal@drs.de 

Öffnungszeiten (Frau Epp): Dienstag und Donnerstag 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr 

Homepage: www. se-marchtal.de 

Pfarrer Gianfranco Loi  Tel. 07375 92131   E-Mail: gianfranco.loi@drs.de 

Diakon Johannes Hänn  Tel. 07375 92131   E-Mail: Johannes.Haenn@drs.de   

Mesnerin: Schwester Brigitte Schleid Tel. 07393 3054410  

 

Gültig vom 16.11.2025 bis 30.11.2025 

 
Im Notfall für eine Krankensalbung bitte im Pfarrhaus Obermarchtal anrufen 
Tel. 0737592131 

 

33.Sonntag im Jahreskreis Diaspora-Kollekte  

Sa 15.11. 18.00 Uhr  Wort-Gottes-Feier, Pfarrkirche Untermarchtal 

 

So 16.11. 08.15 Uhr  Laudes, Klosterkirche 

08.45 Uhr  Wort-Gottes-Feier, Reutlingendorf 

  08.45 Uhr  Eucharistiefeier, Pfarrkirche Neuburg 

  10.15 Uhr  Eucharistiefeier, Kriegerdenkmal, Münster 

Obermarchtal 

  10.15 Uhr  Wort-Gottes-Feier, Emeringen 

 

Mo 17.11. 19.00 Uhr  Eucharistiefeier, Klosterkirche 

 

Di 18.11. 06.30 Uhr  Laudes, Klosterkirche 

 17.00 Uhr  Vesper, Klosterkirche 

19.00 Uhr  Vortrag Erwachsenenbildung, Torbogensaal Obermarchtal 

 

Mi 19.11. 06.30 Uhr  Laudes, Klosterkirche 

07.45 Uhr  Schülermesse, St. Urban Obermarchtal 

  19.00 Uhr  Vesper – Anbetung bis 20 Uhr, Klosterkirche 

 

Do 20.11. 07.30 Uhr  Schülermesse, Pfarrkirche Untermarchtal 

  19.00 Uhr  Eucharistiefeier, Klosterkirche 

 

Fr 21.11. 06.30 Uhr  Laudes, Klosterkirche 

  14.00 – 16.00 Uhr Anbetung, Klosterkirche 

17.30 Uhr  Rosenkranzgebet, Beichtgelegenheit, St. Urban 

Obermarchtal 

18.00 Uhr Abendmesse, St. Urban Obermarchtal 

19.00 Uhr Friedensgebet, Klosterkirche 

 

 

mailto:StAndreas.Untermarchtal@drs.de
mailto:StPetrusundPaulus.Obermarchtal@drs.de


 

 

Sa 22.11. 07.00 Uhr  Eucharistiefeier mit Laudes, Klosterkirche 

  14.00 Uhr  Beichtgelegenheit, Klosterkirche 

Christkönigssonntag  Jugend-Kollekte 

Sa 22.11. 18.00 Uhr  Eucharistiefeier, Pfarrkirche Untermarchtal  

 18.00 Uhr  Anbetung, Reutlingendorf 

 19.00 Uhr  Wort-Gottes-Feier, Reutlingendorf 

19.00 Uhr Vesper, Klosterkirche 

 

So 23.11. Christkönig 

08.15 Uhr  Laudes, Klosterkirche 

 08.45 Uhr  Eucharistiefeier, Klosterkirche 

08.45 Uhr  Eucharistiefeier, Volkstrauertag, Emeringen 

 10.15 Uhr  Wort-Gottes-Feier, Neuburg 

 10.15 Uhr  Eucharistiefeier, Münster Obermarchtal 

 16.00 Uhr  Konzert „African Gospel“, Münster Obermarchtal 

 19.00 Uhr  Vesper, Klosterkirche 

 

Mo 24.11. 07.00 Uhr  Laudes, Klosterkirche 

 19.00 Uhr  Eucharistiefeier, Klosterkirche   

 

Di 25.11. 07.00 Uhr  Eucharistiefeier mit Laudes, Klosterkirche 

 09.00 – 11.00 Uhr Anbetung, Klosterkirche 

09.00 Uhr  Eucharistiefeier, Reutlingendorf 

 

Mi 26.11. 06.30 Uhr  Laudes, Klosterkirche 

07.45 Uhr  Schüler-Wort-Gottes-Feier, St. Urban Obermarchtal 

19.00 Uhr  Vesper – Anbetung bis 20 Uhr, Klosterkirche 

 

Do 27.11. F Maria von der Wundertätigen Medaille 

07.30 Uhr  Schüler-Wort-Gottes-Feier, Pfarrkirche Untermarchtal 

19.00 Uhr  Eucharistiefeier, Klosterkirche 

 

Fr 28.11. G Katharina Labouré 

 06.30 Uhr  Laudes, Klosterkirche 

 14.00 – 16.00 Uhr Anbetung, Klosterkirche 

17.30 Uhr  Rosenkranzgebet, Beichtgelegenheit, St. Urban 

Obermarchtal 

  18.00 Uhr  Abendmesse, St. Urban Obermarchtal 

  19.00 Uhr  Vesper, Klosterkirche 

 

Sa 29.11. 07.30 Uhr  Eucharistiefeier, Klosterkirche 

 14.00 Uhr  Beichtgelegenheit, Klosterkirche 

1.Adventssonntag    

Sa 29.11. 18.00 Uhr  Konzert zur Adventseröffnung/Segnung der 

Adventskränze, Klosterkirche 

 

So 30.11. 08.15 Uhr  Laudes, Klosterkirche 

  08.45 Uhr  Eucharistiefeier, Klosterkirche 

08.45 Uhr  Eucharistiefeier, Reutlingendorf 

  08.45 Uhr  Wort-Gottes-Feier, Emeringen 

  10.15 Uhr  Eucharistiefeier, Vorstellung Kommunionkinder,  

Münster Obermarchtal 

  10.15 Uhr  Wort-Gottes-Feier, Pfarrkirche Neuburg 

  18.00 Uhr  „Worte der Verheißung“, Klosterkirche 

 

 

 

 



 

 

Nikolausbesuch in der Kirchengemeinde  

Untermarchtal 

Der Nikolaus und Knecht Ruprecht ziehen am 05.12.2025, ab 18:00 Uhr wieder 

durch die Straßen um die Kinder vor Ihren Häusern zu besuchen. 

 

Wer Interesse an einem Nikolausbesuch hat, darf sich gerne bis zum 01.12.2025 bei Martina 

Hummel unter der 07393 / 9197382 oder per E-Mail unter martinawerz@gmx.de anmelden. Es 

wäre schön, wenn Sie noch eine Kleinigkeit zu Ihrem Kind erzählen könnten. 

 

Die Kirchengemeinde St. Andreas Untermarchtal und die Landjungend freuen sich auf Ihre 

Anmeldung. 

 

Ein musikalisches Highlight im Münster Obermarchtal 

 

Am Sonntag, 23. November 2025 erwartet Sie ein musikalisches 

Highlight im Münster Obermarchtal. Um 10.15 Uhr werden die Kawa-

Sänger den Gottesdienst musikalisch umrahmen und um 16 Uhr ein 

Konzert geben, an deren Anschluss Sie noch die Möglichkeit haben, sich 

mit den Sängern auszutauschen, sowie ugandische Kunstgegenstände und 

Tonträger zu erwerben. Verpassen Sie diese Gelegenheit nicht und hören 

Sie Ugandas Stimmen in mitreißenden Rhythmen mehrstimmig und A-

Cappella mit afrikanischer Lebensfreude und Humor. 

 

 

 
 
Beim Begegnungstreffen: Tipps zum reparieren statt wegwerfen 
 
Obermarchtal. (hi) Die Leitung der Seelsorgeeinheit Marchtal lud die Seniorinnen und Senioren sowie 
weitere Mitglieder der SE-Kirchengemeinden zum Begegnungstreffen mit dem Thema "Reparieren statt 
Wegwerfen" in den Torbogensaal Obermarchtal ein. Mit der Zuständigkeit für solche Treffen ist Bernhard 
Mittl, Kirchengemeinderat aus Untermarchtal beauftragt.  
 
Zusammen mit Diakon Johannes Hänn konnte man doch mehrere Interessierte begrüßen. Diakon Hänn 
führte mit einem "Impuls" in die Veranstaltung ein. Dieser Impuls, beschrieben aus dem Leben vom 
"Heiligen Franziskus" für die Schöpfung zusammen mit seinem "Sonnengesang" die Bedeutung und das 
 

Worte der Verheißung 

Wir laden in diesem Advent zu einem Lectio-Divina-Leseprojekt ein, die Gesänge der 

Kindheitsgeschichte Jesu im Lukasevangelium neu wahrzunehmen. Das Magnifikat, das 

Benediktus und das Gloria sind Gesänge, die wir auch heute noch in der Liturgie und im 

Stundengebet singen.  

Sonntag 30.11.  

Sonntag 07.12.  

Sonntag 14.12.  

jeweils um 18:00 Uhr in der Unterkirche der Vinzenzkirche  

 

Schwester Marzella 

Geistliches Zentrum Kloster Untermarchtal 

 

mailto:martinawerz@gmx.de


 
 
 Zusammenspiel des Menschen mit der Natur und den Geschöpfen in einen Zyklus, den die heutigen 
Menschen als "nachhaltig" bezeichnen. Und Nachhaltigkeit spielte dann auch in den recht gut 
verständlichen Ausführungen in einer "Power Point-Show" von Bernhard Mittl eine deutliche Rolle. Das 
Thema "Reparieren statt Wegwerfen" wurde vom Referenten durchweg mit Bildern unterlegt und Bernhard 
Mittl hatte dann allermeist eine gute Idee, wie dann, das heißt, sein "Ehinger Reparatur-Café" mit 
kostenlosem Reparatur-Service eine erfolgreiche Lösung findet. Als Grundsatz wies er darauf hin, dass die 
Industrie möglichst auf billige Art bei Massenherstellung Waren auf den Markt bringe. Hohe Produktions- 
und Verkaufszahlen sei das Interesse der Industrie. So also keine Reparatur oder Instandsetzung 
gebrauchter oder defekter Artikel. 
 
Deutschland produziere jährlich 1,6 Mill. Tonnen Elektro- und Elektronikschrott. Besonders Kleingeräte 
werden zum Wegwerfartikel. Wiederverwertung, das heißt Recycling kostet viel Geld. Außerdem werden in 
diesem Kreislauf mit Müll auch die Böden verseucht und Menschen sind gesundheitsgefährdet. Kunststoffe 
sind einfach und billig herzustellen, haben eine kurze Lebensdauer, werden dabei weggeworfen und 
belasten so die Umwelt. Bei Laptop oder Handy`s sollte nach Ansicht der Hersteller diese nur 1 Jahr in 
Betrieb sein und dann könne wieder ein neues, modernes Gerät gekauft werden. Mit Vollbeschäftigung sei 
dies volkswirtschaftlich akzeptabel. Aber dann eine Wiederverwertung sei teuer. Doch gerade dies hätten 
nach Ansicht des Referenten viele Wegwerfartikel von Elektro- und Elektronikschrott verdient.  
 
Bernhard Mittl ging dann noch auf die Arbeit des "Ehinger Reparatur-Café" ein. Besonders Haushaltsgeräte, 
Fahrräder und Kleingeräte rund ums Haus und Garten werden repariert. Elektrogeräte werden auf 
Sicherheit geprüft.  
Seit 2018 gib es das Ehinger Reparatur-Café in der Oberschaffnei - im Gebäude der Stadt Ehingen, 
Schulgasse. Geöffnet hat man dienstags von 15 - 18.3o Uhr. Insgesamt 18 Helfer des Reparatur-Café 
bemühen sich ehrenamtlich und kostenlos Reparaturen in Handwerksqualität vorzunehmen. Notwendige 
Ersatzteile die zu beschaffen wären, sind Kostenpflichtig. Spenden werden angenommen. 
 

Nach gut 90 Minuten aufschlussreichen und überzeugenden 
Erklärungen zur Arbeit des Ehinger Reparatur-Café über 
"Reparieren statt wegwerfen" von Bernhard Mittl durften die 
Anwesenden noch Kaffee und Kuchen genießen und ein 
"Schwätzle" untereinander halten. Ganz toll und vorzüglich 
bedient wurden die Seniorinnen/Senioren von den Ministranten 
der Obermarchtaler Pfarrei St. Peter und Paul.  
Diesen, dem Referenten Bernhard Mittl und den Anwesenden 
sprach Diakon Johannes Hänn von der SE Marchtal den 
verdienten Dank aus.  
 

Zum nächsten Begegnungstreff mit Termin 4. Dezember 25, gleicher Ort und Zeit und dem Thema 
"Adventssingen mit Musik und Bretla" lud Diakon Hänn freundlich ein. 

 

  
aus dem Jahresprogramm 2025 
der Dekanatsgeschäftsstelle 
 
 
Hinweise für kirchliche Mitteilungen 
Blockflötenkrimi „Gesucht“ von Allan Rosenheck 
Am Sonntag, 23. November 2025, 17.00 Uhr findet in der Nikolauskapelle, Neue Str. 102, Ulm ein 
Benefizkonzert für die Caritas-Beratungsstelle für Menschen mit belastenden Essstörungen. Das 
Flötett aus Giengen an der Brenz mit Silvia Bäuerle (Sopran), Regina Wiedenmann (Alt), Elisabeth 
Steffel (Tenor), Susanne Werner (Bass) und Elvira Schäfer (Subbass) sowie Sprecher Timo Werner 
spielen den Blockflötenkrimi „Gesucht“ von Allan Rosenheck. Ein verschollenes Meisterwerk, 
dubiose Verdächtige, ein Pfarrer, der zum Detektiv wird und die Klänge der Blockflöte – das alles 
wird in einem Musikkrimi vereint. Zwei weitere Stücke Rosenhecks, „Paris“ und „Der Mond ist 
aufgegangen“, runden den Abend ab. Rosenheck wurde am 12. Oktober 1938 in New York City 
geboren und starb am 21. Februar 2018 in Schaffhausen. Anschließend Begegnung im 
Steinhaussaal mit kleinem Imbiss und Getränken. Ohne Anmeldung, Eintritt frei, Spenden erbeten. 
Infos über das Dekanat Ehingen-Ulm, Tel.: 0731/9206010, E-Mail: dekanat.eu@drs.de. 
 

https://de.wikipedia.org/wiki/21._Februar


 
 
Landvolkforum „Die Kunst des Vergebens“ 
 
Im Anschluss an den Gottesdienst um 9:00 Uhr lädt der Verband Katholisches Landvolk im Alb-
Donau-Kreis seine Mitglieder und alle Interessierten am Sonntag, 30. November 2025 um 10:00 
Uhr nach 89079 Eggingen in das kath. Gemeindehaus, St. Cyriak-Str. 3 ein. Es spricht Dr. theol. 
Beate Weingardt, Diplompsychologin. 
Wo immer Menschen miteinander leben oder immer wieder miteinander zu tun haben, geschieht 
es, dass man sich gegenseitig enttäuscht oder sehr wehtut. Selten ist die Kränkung absichtlich - 
doch der Schmerz sitzt oft tief. Man fühlt sich getroffen, verletzt, verwundet - und die Frage ist: 
wie geht es weiter? Vergessen? Unmöglich. Auf die leichte Schulter nehmen? Ebenso unmöglich! 
Den anderen zu einer Entschuldigung zwingen? Geht nicht. Nachtragen und grollen? So kann keine 
Wunde heilen. Eigentlich liegt es ja auf der Hand: wer nicht vergibt, schleppt ewig seelischen 
Ballast mit sich herum. Was aber kann man tun, um wieder inneren Frieden zu finden oder Frieden 
herzustellen? Welche Schritte gehören zu einer ehrlichen Vergebung? Hilft der Glaube dabei? Ein 
Thema, das jeden Menschen betrifft. Wer vergeben kann, tut sich selbst etwas Gutes. Denn wer 
die Kunst des Vergebens beherrscht, ist seelisch und auch körperlich gesünder als jene, die es 
nicht können. 
Der Eintritt ist frei! Um eine Spende wird gebeten. 
 
 
Du bist nicht allein! Gottesdienst nach Gewalterfahrungen 
Viele Menschen müssen in ihrem Leben Gewalt erleiden. Diese Erfahrungen können tief erschüttern. 
Viele Betroffene fühlen sich danach einsam und unverstanden – oft, weil Täter*innen sie isolieren, 
ihnen nicht geglaubt wird oder Angst, Scham und Erschütterung das Erlebte schwer in Worte fassen 
lassen.  
Unter dem Thema „Du bist nicht allein!“ laden wir betroffene und solidarische Menschen zum 
Gottesdienst ein. Er soll Raum bieten für gemeinsames Klagen und Bitten, für die Suche nach 
Vertrauen, Glauben und Halt in Gott und in der Gemeinschaft. Verschiedene Stationen laden ein zur 
Stille, zur persönlichen Auseinandersetzung, zum Gesegnet-Werden und zum Kraft-Schöpfen. 
 
Nach dem Gottesdienst besteht die Möglichkeit zum Verweilen in Stille oder zum Gespräch und 
Austausch. Dafür stehen auch Mitarbeitende von Beratungsstellen zur Verfügung.  
 
Veranstaltende:  Carina Deutschle, evangelische Kirchengemeinde Blaustein-Herrlingen 
   Lisa Fluhr, katholische Seelsorgeeinheit Blautal  
   Frauenberatung Caritas Ulm-Alb-Donau 
 
Termin:  Donnerstag, 27.11.2025, 18:00 Uhr 
Veranstaltungsort: St. Andreas, Blaustein-Herrlingen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Anmeldungen zum Brunch über den obigen QR-Code oder durch Abgabe des unteren Abschnitts bei 
Matthias Hänle (Römerweg 20) bis einschließlich 07.12.2025 möglich. 

 

 

Name:  _________________________________________________________ 

 

Anzahl Vollzahler (ab 16 J.): _______________________________________ 

Anzahl Kinder (mit Alter in ()): ______________________________________ 

 

Sonntag, 14.12.2025 


